
WICHTIGE VERSICHERUNGSBEGRIFFE: 

• Begünstigter ist eine (natürliche) Person oder eine Gesellschaft (juristische Person), die laut Angabe in einer 

Versicherungspolice bei Eintritt eines versicherten Ereignisses bzw. Versicherungsfalls eine Zahlung erhalten 

kann. Ein Begünstigter muss nicht notwendigerweise der Versicherte/Versicherungsnehmer sein. Zudem 

kann es gemäß einer Versicherungspolice mehrere Begünstigte geben. 

• Anspruchsteller ist entweder ein Begünstigter, der einen Anspruch gemäß einer Versicherungspolice 

geltend macht, oder eine Person oder Gesellschaft, die einen Anspruch gegen einen Begünstigten geltend 

macht, der durch die Versicherungspolice abgedeckt ist. 

• Bearbeitung von Versicherungsansprüchen ist der Prozess, bei dem die nach einer Versicherungspolice 

geltend gemachten Ansprüche bearbeitet werden. 

• Angebot ist der Prozess, bei dem einem potenziellen Versicherten/Versicherungsnehmer ein Angebot bzw. 

Kostenvoranschlag für eine Versicherungspolice unterbreitet wird.  

• Versicherungsbeginn ist das Datum, an dem die Versicherungspolice in Kraft tritt. 

• Versicherung ist die Streuung, Verteilung und Übertragung von Risiken zur finanziellen Absicherung gegen 

mögliche Eventualitäten. Es gibt viele Versicherungsarten. Der Begriff Versicherung kann auch 

Rückversicherung bedeuten. 

• Versicherungspolice ist ein Versicherungsvertrag zwischen dem Versicherer und dem 

Versicherten/Versicherungsnehmer. 

• Versicherungsmarktteilnehmer ist bzw. sind Vermittler, Versicherer oder Rückversicherer. 

• Versicherter/Versicherungsnehmer ist die Person oder Gesellschaft, auf deren Namen die 

Versicherungspolice ausgestellt ist. Ein potenzieller Versicherter/Versicherungsnehmer kann sich für den 

Erwerb einer Versicherungspolice an einen Vermittler oder direkt bzw. über eine Preisvergleichs-Website 

an einen Versicherer wenden.  

• Versicherer bieten Versicherten/Versicherungsnehmern Versicherungsschutz gegen Zahlung einer 

Prämie. Ein Versicherer kann auch ein Rückversicherer sein.  

• Vermittler helfen Versicherungsnehmern und Versicherten bei der Organisation des Versicherungsschutzes. 

Sie können Beratung anbieten und Schadensfälle bearbeiten. Viele Versicherungen und Rückversicherungen 

werden über Vermittler abgeschlossen. 

• Policenverwaltung ist der Prozess zur Verwaltung einer Versicherungspolice nach ihrem 

Versicherungsbeginn. 

• Prämie ist der vom Versicherten/Versicherungsnehmer gemäß der Versicherungspolice an den 

Versicherer zu zahlende Geldbetrag  

• Rückversicherer bieten Versicherungsschutz für einen anderen Versicherer oder Rückversicherer. Diese 

Versicherung wird als Rückversicherung bezeichnet. 

• Verlängerung des Versicherungsvertrages („Renewal“) ist der Prozess, bei dem der Versicherer dem 

Versicherten/Versicherungsnehmer bei Ablauf einer bestehenden Versicherungspolice ein Angebot für 

eine neue Versicherungspolice unterbreitet.  



WICHTIGE DATENSCHUTZBEGRIFFE: 

• DSGVO ist die Datenschutz-Grundverordnung der EU nebst den geltenden nationalen Datenschutzgesetzen 

im betreffenden EU-Mitgliedsstaat, in dem Marsh ansässig ist. 

• Datenverantwortlicher ist eine natürliche oder juristische Person, die personenbezogene Daten erhebt, 

verwaltet und speichert. Er entscheidet, welche personenbezogenen Daten über Sie erhoben werden und 

wie diese personenbezogenen Daten verwendet werden. Bei der Verwendung Ihrer personenbezogenen 

Daten für die in [Abschnitt 5] genannten Zwecke könnte jeder der Versicherungsmarktteilnehmer ein 

Datenverantwortlicher sein. 

• Personenbezogene Daten sind alle Angaben über eine bestimmte oder bestimmbare Person, d.h. Daten, die 

Rückschlüsse auf Ihre Identität zulassen und sich auf Sie beziehen. Sie können Daten über Ansprüche 

enthalten, die Sie geltend machen.   

• Verarbeitung personenbezogener Daten schließt die Erhebung, Verwendung, Speicherung, Offenlegung 

oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ein. 


